
 
 
 Amtliches Publikationsorgan 

 der Gemeinde Flurlingen und 
 Publikationsorgan der Dorfvereine. 
 Erscheint zwei Mal pro Monat und wird 
 kostenlos in alle Haushaltungen verteilt. 
  

Nummer 1  Freitag, 10. Januar 2025 

 
 
 
Politische Gemeinde 
 

Flurlinger

Neujahrsgruss 
des Gemeindepräsidenten 
 

Liebe Flurlingerinnen und Flurlinger 
 

Ich hoffe, Sie haben das neue Jahr gut begonnen und 
schöne Festtage verbracht. Bevor wir endgültig ins 2025 
durchstarten, möchte ich noch einmal ins vergangene 
Jahr zurückblicken.  
 

Denn es ist mir ein grosses Anliegen, allen zu danken, 
die auch im letzten Jahr für die Gemeinde Flurlingen in 
irgendeiner Form tätig waren. Haben doch diese stillen 
Helfer einen grossen Anteil, dass Flurlingen ein schö-
ner und lebenswerter Ort ist. Speziell erwähnen möchte 
ich den Brunch am 1. August, der durch den Damen-
turnverein erstmals im Rheintalgarten für die Ge-
meinde durchgeführt wurde. Der mit viel Liebe organi-
sierte Anlass war trotz des schlechten Wetters gut be-
sucht und hat uns ermutigt die 1. Augustfeier auch in 
diesem Jahr im Rheintalgarten stattfinden zu lassen. 
 

Politisch geprägt war das letzte Jahr unter anderem 
durch die Aufgleisung der Siedlungsentwicklungsstra-
tegie. In zahlreichen Sitzungen wurde die Strategie für 
die Zukunft für Flurlingen geschaffen. Mit der Begleit-
gruppe aus der Bevölkerung und den 2 Workshops im 
Rheintalsaal haben sich zahlreiche Flurlingerinnen und 
Flurlinger an diesem Projekt beteiligt und eingebracht. 
Das Ergebnis dieser Arbeit kann demnächst der Bevöl-
kerung präsentiert werden. Diese Siedlungsentwick-
lungsstrategie dient dann als Basis für die weitere Pla-
nung wie zum Beispiel der Zentrumsentwicklung  
oder der Neuaufgleisung der Bau- und Zonenordnung. 
Damit sind wir schon mitten im neuen Jahr mit seinen 
politischen Herausforderungen angekommen.  
 

Neben der Bau- und Zonenordnung ist das Projekt Ein-
heitsgemeinde mit der Neuschaffung der Gemeinde-
ordnung eine der Herausforderungen in diesem Jahr. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich rege an den an-
gedachten Anlässen beteiligen, wie die Zukunft der Ge-
meinde Flurlingen aussehen soll.  
 

Ich möchte noch einen Blick ins 2026 werfen. Denn im 
nächsten Jahr feiert die Gemeinde Flurlingen ihr 1150 
Jahr Jubiläum. Wir finden, dass das gebührend gefeiert 
werden sollte. Deshalb rufe ich alle auf, mitzumachen! 
Wenn Sie tolle Ideen haben, lassen Sie uns das wissen.

 
 
Jetzt wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie auch im Na-
men des Gemeinderates und der Verwaltung ein schö-
nes neues Jahr, viel Freude und Gesundheit und nicht 
zuletzt einen schönen Hilari. 

Gilbert Bernath 
 

Pachtzinsen 2025 
 

Wir bitten die Pächter von gemeindeeigenen Gartenpar-
zellen, den Pachtzins 2025 im Januar am Schalter der 
Gemeindeverwaltung zu entrichten. 

 
Sperrung Dorfkern während Hilari 
 

Der Dorfkern ist während des Hilaris an drei Punkten 
(Höhe Restaurant Frohsinn, Einfahrt Neu-
hauserstrasse / Dorfstrasse und nach Gründenstrasse 
57) zu folgenden Zeiten gesperrt: 
 

Donnerstag, 18.30 – 01.00 Uhr 
Freitag, 13.30 – 15.00 Uhr / 21.00 – 04.00 Uhr 
Samstag, 14.30 – 17.30 Uhr / 21.00 – 04.00 Uhr 
 

Den Anwohnerinnen und Anwohnern wurde anfangs 
Jahr 2025 ein separates Schreiben zugestellt mit dem sie 
die Sperren passieren können. 

 
Erinnerung Hilari-GV mit Umtrunk 
Mittwoch, 15. Januar 2025 
20.00 Uhr, Rheintalsaal 

 

Traktanden Politische Gemeinde 
1. Budget 2025, Genehmigung 
2. Allfällige Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz 
 

Traktanden Primarschulgemeinde 
1. Budget 2025, Genehmigung 
2. Bauabrechnung Aussenraumgestaltung / 

Sanierung Pausenplatz, Genehmigung 
3. Allfällige Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz 
 

Die GV-Broschüre (Beleuchtender Bericht) ist seit  
9. Dezember 2024 auf www.flurlingen.ch abrufbar und 
liegt im Gemeindehaus auf. Zudem kann die GV-Bro-
schüre bei der Gemeindeverwaltung kostenlos bestellt 
werden. Im Anschluss findet der traditionelle Umtrunk 
statt.  

Sprechstunde des Gemeindepräsidenten 
20. Januar 2025, 18.00 – 18.30 Uhr, Gemeindehaus 
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Gemeindeverwaltung:  
Öffnungszeiten Hilari 
 

Die Gemeindeverwaltung bleibt am Hilarifreitag,  
17. Januar 2025 geschlossen. Bei einem dringenden  
Zivilstandsfall gibt Ihnen der Telefonbeantworter (Tel. 
052 647 01 01) Auskunft. 

 
Urnengang vom 9. Februar 2025 
 

Eidgenössische Vorlagen: 
 

1. Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb 
der planetaren Grenzen (Umweltverantwortungsini-
tiative) 

 

Die vorgenannte Abstimmung wurde auf Sonntag, 9. 
Februar 2025 angesetzt. Die Abstimmungsunterlagen 
werden in der Kalenderwoche 3 versendet. 
 

Falls Sie die Unterlagen bis am 17. Januar 2025 nicht 
erhalten haben, melden Sie sich bitte bei der Gemein-
deverwaltung. Falls Sie brieflich abstimmen möchten, 
beachten Sie bitte, dass die Antwortcouverts mit B-Post 
frankiert sind.  
 

Das Wahlbüro bittet Sie, die Stimmzettel nicht ausei-
nander zu reissen / zu trennen! Danke für Ihre Mithilfe. 
Beachten Sie die Vorschriften auf den Wahlunterlagen, 
Ihre Stimmabgabe könnte sonst ungültig sein. 

 

 

 
Entsorgung Christbäume 
 

Naturbelassene Christbäume ohne Dekoration (bis 
max. zwei Metern Höhe) können der Grüngutabfuhr 
mitgegeben werden. Grössere Christbäume sind zu 
kürzen (max. 10 cm Astdicke, max. 150 cm lang und 
max. 25 kg schwer) und gebündelt für die Grüngutab-
fuhr bereitzulegen. Angesprühte Christbäume sind der 
Kehrichtabfuhr mitzugeben. 

Hundekontrolle 
Rottweiler ab 1. Januar 2025  
auf Rassetypenliste II 
 

Der Regierungsrat hat am 18. Dezember 2024 entschie-
den, die Neuanschaffung von Rottweilern ab dem  
1. Januar 2025 im Kanton Zürich zu verbieten. 
 

In der Hundeverordnung des Kantons Zürich sind un-
ter § 5 Hunderassen der Rassetypenliste II aufgeführt, 
deren Zucht, Erwerb und Zuzug verboten sind. Rott-
weiler, deren kräftige Statur und starker Biss zu beson-
ders schweren Verletzungen führen können, stellen im 
Gesamtvergleich mit anderen Hunderassen ein erhöh-
tes Gefährdungspotenzial dar. Aus diesen Gründen 
wird der Rottweiler ab 1. Januar 2025 auf die Rassety-
penliste II aufgenommen.  
 

Übergangsregelung für 
aktuelle Halterinnen und Halter 
 

Für aktuelle Halterinnen und Halter von Rottweilern 
besteht die Möglichkeit, eine Haltebewilligung zu bean-
tragen. Dafür ist innerhalb von sechs Monaten nach In-
krafttreten der neuen Regelung ein entsprechendes Ge-
such beim Veterinäramt einzureichen. Mischlinge mit 
mehr als 10 Prozent Blutanteil eines Rottweilers unter-
liegen ebenfalls der Bewilligungspflicht. 
 

Bei der Überprüfung des Gesuchs werden Rottweiler 
im Rahmen des Bewilligungsvorgangs einer Wesensbe-
urteilung unterzogen, um ihr Gefährdungspotenzial zu 
bewerten. Zusätzlich erfolgt eine Überprüfung der Hal-
terinnen und Halter auf ihre Eignung gemäss Hunde-
verordnung § 25. Anhand der Ergebnisse der Überprü-
fung wird entschieden, ob das Gesuch bewilligt wird 
und ob allfällig Auflagen verfügt werden. Auflagen kön-
nen beispielsweise zusätzliche Ausbildungskurse oder 
Leinen- und Maulkorbpflicht sein. Bei Erfüllung aller 
Anforderungen können bereits registrierte Rottweiler 
weiterhin gehalten werden. 
 

Was ändert sich für die Hundehaltenden 
von Rottweilern ab 1. Januar 2025? 
 

Für die Halterinnen und Halter von Rottweilern ändert 
sich ab 1. Januar 2025 zunächst nichts. Sie können sich 
ohne Auflagen mit ihrem Hund im öffentlich zugängli-
chen Raum bewegen. Allerdings müssen sie innerhalb 
von sechs Monaten ein Gesuch um Erteilung einer Hal-
tebewilligung beim Veterinäramt einreichen. 
 

Was ändert sich für Hundehaltende, die mit einem 
Rottweiler den Kanton Zürich besuchen 
 

Für Rottweiler, die in einem anderen Kanton oder im 
Ausland gemeldet sind und zu Besuch im Kanton Zü-
rich sind, gilt ab 1. Januar 2025 eine generelle Leinen- 
und Maulkorbpflicht. 
  

 

Ortsbetreuung für Asylwesen 
 

Für die Betreuung der Asylsuchenden vor Ort sucht 
der Gemeinderat eine Person als Ortsverantwortli-
che(n), mit Verständnis für Menschen mit einem 
Flüchtlingshintergrund. Der Aufwand beträgt durch-
schnittlich ca. 2h/Woche. 
 

Interessiert Sie die Übernahme einer sozialen Auf-
gabe? Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewer-
bung bis Ende Januar 2025, an: Gemeinderat Flur-
lingen, Dorfstrasse 36, 8247 Flurlingen. 
 

Weitere Auskünfte (Aufgaben) erteilt Ihnen gerne 
Gemeindeschreiber Marcel Wegmann, Telefon-Nr. 
052 647 01 02. 
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Info Feuerwerk 
 

Wir mussten feststellen, dass vor dem 31. Dezember 
2024 Feuerwerk ohne Bewilligung abgebrannt wurde 
und es zu Schäden gekommen ist. Das Abbrennen von 
Feuerwerk ist nur am 1. August und in der Nacht auf 
den 2. August sowie in der Nacht vom 31. Dezember auf 
den 1. Januar gestattet. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

SENIOREN – HILARI 
Hilarifreitag, 17. Januar 2025 

ab 13.00 Uhr im Rest. Grundstein 
 
 

Wenn einer weiss, was Hilari ist,  
dann Ihr, liebe Senioren/innen. 
 
Darum lasst uns zusammen feiern, zusammen 
anstossen, den Schülerumzug im warmen 
schauen und später den Auftritt der «Hilari-
gugge» geniessen. 
 
Eine Anmeldung ist nicht notwendig. 
«es hät Platz solang es Platz hät» 
Bei allfälligen Fragen bitte sich bei mir 
melden Tel. 078 696 11 96. 
 
Im Namen der Pro Senectute lade ich Sie recht 
herzlich zu diesem Anlass ein, und freue mich 
auf ein Wiedersehen. 
 

 
 
Ortsvertretung Flurlingen 
Barbara Renggli 
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bfu Sicherheitstipp: 
Alkohol am Steuer 
Schon ein Glas benebelt die Sinne 
 

Alkohol am Steuer gehört zu den grössten Sicherheits-
risiken im Verkehr. Schon kleine Mengen wirken sich 
auf die Fahrfähigkeit aus. Wer alkoholisiert fährt,  
gefährdet sich und andere. Zudem drohen hohe Bussen 
und Führerausweisentzug. 
 

Bereits ein Glas wirkt sich auf die Fahrfähigkeit aus. 
Aufmerksamkeit und Sehvermögen nehmen ab. Gleich-
zeitig verlängert sich die Reaktionszeit.  
 

Alkoholkonsum steigert ausserdem die Risikobereit-
schaft und ruft Müdigkeit hervor – allesamt gefährliche 
Begleiter im Strassenverkehr. In den vergangenen fünf 
Jahren war durchschnittlich bei jedem 8. schweren Ver-
kehrsunfall Alkohol im Spiel. Seit einigen Jahren neh-
men Alkoholunfälle wieder zu. Zudem sind sie oft 
schwerwiegend. Die meisten Alkoholunfälle passieren 
nachts, speziell an den Wochenenden.  
 

Besonders gefährdet sind junge Fahrzeuglenke rinnen 
und Fahrzeuglenker. Als Neulenkende sind sie beim 
Autofahren noch stärker gefordert – Fahrzeugbeherr-
schung und entsprechende Automatismen sind erst in 
der Aufbauphase. Das braucht volle Konzentration. 
Schon kleine Beeinträchtigungen erhöhen die Unfallge-
fahr. Deshalb gilt für Neulenkerinnen und Neulenker 
seit einigen Jahren: null Promille. 
 

Die wichtigsten Tipps 
 

 Im Strassenverkehr auf Alkohol verzichten. 

 Als Lenkerin oder Lenker unterwegs und trotzdem 
etwas getrunken? Fahrzeug stehen lassen und ÖV 
oder Taxi nehmen. 

 Party? Fahrgemeinschaft bilden und vereinbaren, 
dass die Fahrerin oder der Fahrer nicht trinkt. 

 An die Gastgeberinnen und Gastgeber: Immer  
alkoholfreie Getränke bereithalten. 

 Alkoholisierte Personen vom Fahren abhalten. 

 

 

 
 
 

 
 

 
Mittwoch, 15. Januar 2025 
 Gemeindeversammlung / 20.00 Uhr / Rheintalsaal 
 

Donnerstag, 16. Januar 2025 
 Start Hilari / Programm siehe Beilage 
 

Mittwoch, 22. Januar 2025 
 Mittagstisch für Jung und Alt / 12.30 Uhr /  

Mesmerschüür / ref. Kirche Laufen 
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